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TOP 84:

Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Hundeverordnung und 
der Tierschutztransportverordnung

Drucksache: 394/21

I. Zum Inhalt der Verordnung 

Bei der Festlegung der Anforderungen an eine tierschutzgerechte Hundehaltung 

und Hundezucht müssen neue wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bedürf-

nisse von Hunden berücksichtigt werden. Zudem soll den besonderen Bedin-

gungen beim Einsatz von Herdenschutzhunden zum Schutz von Nutztieren vor 

Beutegreifern Rechnung getragen werden. Außerdem soll ein Ausstellungsver-

bot für Hunde mit Qualzuchtmerkmalen geregelt werden. 

Die Einhaltung der Temperaturgrenzwerte ist eine zentrale Voraussetzung für 

eine tierschutzgerechte Beförderung von Tieren. Verstöße gegen die durch das 

europäische Recht vorgegebenen Temperaturanforderungen müssen daher als 

Ordnungswidrigkeit geahndet und mit Bußgeld bewehrt werden können. Au-

ßerdem sollen auch im nationalen Recht Regelungen für innerstaatliche Beför-

derungen bei hohen Temperaturen geschaffen werden. 

Die Anforderungen an die Hundezucht werden verschärft, insbesondere um eine 

ausreichende Sozialisierung der Hundewelpen gegenüber dem Menschen und 

Artgenossen sowie eine Gewöhnung an Umweltreize zu gewährleisten. So darf 

in der gewerbsmäßigen Hundezucht eine Betreuungsperson künftig maximal 

drei Würfe gleichzeitig betreuen. Zudem wird eine Mindestzeit von vier Stun-

den für den täglichen Umgang mit den Welpen vorgegeben. Dies gilt auch für 

anderes als das gewerbsmäßige Züchten von Hunden. 

Für die besonderen Bedingungen beim Einsatz und der Ausbildung von Her-

denschutzhunden werden nunmehr spezielle Regelungen getroffen. So wird u.a. 

klargestellt, dass das Vorhalten einer Schutzhütte beim Einsatz von Herden-

schutzhunden nicht erforderlich ist, wenn ein anderer ausreichender Schutz vor 

widrigen Witterungseinflüssen zur Verfügung steht.
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Die Anforderungen an die Hundehaltung werden konkretisiert und verschärft. 

So wird die Anbindehaltung von Hunden grundsätzlich verboten. Sie ist nur 

noch im Rahmen der Arbeitstätigkeit von Hunden unter bestimmten Vorausset-

zungen zulässig. 

Außerdem wird ein Ausstellungsverbot für Hunde geregelt, die Qualzucht-

merkmale aufweisen. Das Ausstellungsverbot wird dabei nicht auf reine Zucht-

ausstellungen beschränkt, sondern auf alle Veranstaltungen ausgedehnt, bei de-

nen eine Beurteilung, Prüfung oder ein Vergleich von Hunden stattfindet, wie 

zum Beispiel Zuchtleistungsprüfungen und Hundesportveranstaltungen. Das be-

reits geltende Ausstellungsverbot für tierschutzwidrig amputierte Hunde wird 

ebenfalls auf derartige sonstige Veranstaltungen ausgedehnt. 

Es wird die Möglichkeit geschaffen, Verstöße gegen die durch das europäische 

Recht vorgegebenen Temperaturanforderungen als Ordnungswidrigkeit zu ahn-

den. Die Beförderungsdauer für innerstaatliche Beförderungen von Schlachttie-

ren wird auf viereinhalb Stunden begrenzt, wenn nicht sichergestellt ist, dass 

die Außentemperatur während der Beförderung zu keinem Zeitpunkt mehr als 

30 Grad Celsius beträgt. Davon kann abgewichen werden, wenn sichergestellt 

ist, dass die eingesetzten Transportfahrzeuge den Anforderungen des Anhang I 

Kapitel VI Nummer 3.1, 3.2, 3.3 und 3.4 der Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des 

Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport ent-

sprechen.

II. Empfehlung des Ausschusses 

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 

Bundesrat, der Verordnung nach Maßgabe von 13 Änderungen gemäß Arti-

kel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen und eine Entschließung zu 

fassen. Mit den Änderungen soll dem Verordnungszweck noch besser Rech-

nung getragen werden. 

Die Empfehlungen des Ausschusses für Agrarpolitik und Verbraucherschutz im 

Einzelnen sind aus Drucksache 394/1/21 ersichtlich.


